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An fra gebe an t W 0 r t u~ 

Au.f die Antrage der Abg.E i beg ger und GenOssen, betreffend 

DUl~g monarchistisoher Restaurationsbestrebungen gegen die Republik 

östQl.':De1oh, teiltBundeskan~ler Ing.Dr.F 1 g 1 nachstehendes mit: 

Im. Sinne der heute in Österreich in Geltung befindlichen Verfassungs~ 

g'esetze kat jedermann das Recht, durch Wort, Sohrift, Druck Oder bildliehe 

Da.rstell~ seine Meinung innerhalb der gesetzlichen SohI'anken frei zu äussern .. 

Die pol~tlsche Gesinnung des einzelnen wird staatsrechtlioh erst von Bedeu­

tu~. soba.ld sie äusserlich in Erscheinung tritt .. Der Besuoh eines 

österl'eichisohen Staa.tsbürgers bel. einem Mitglied des ehemaligen Herrsoher­

hl).ußes ist sola.nge reohtlich ohne Bedeutung, als sich der Betreffende hiebei 

im Rahmen der Reohtsordnung hält, insbesondere wenn er nichts unternimmt, 

was auf eifte gewaltsame, d. i. rechtswidrige Veränderung der Regierungsform 

~de, Verfassung geriohtet ist. (§ 58 lit.b und 0 des Strafgesetzes in Ver-

bindung mit Art.l der Strafgesetznovelle 1863.) Wer sich hiebei rechtswidri.. .." .. , 

ger M~ttel nicht bedient und a.uf verfß,ssungsmässigem Wege vorgeht, verstösst 

nioht gegen die Rechtsordnung~ So stellt die Werbung für eine Verfassungsänderung 

auf verfassungsmässigem Wege. d.h. unter Beobachtung der hiefür in der Ver­

fassung vorgeaohriebenen Modalitäten, keine strafbare Handluns dar. 

Der in dex Anfrage wiedergegebene Tatbestand, der im übrigen auf Seite 2 

der Eingabe selbst nicht als eine Gefährdung der republikanischen und demokra­

t1sohen Staatsform in österreioh bezeiohnet wird, kann laut österre1ohisoher 

Gesetze nicht als eine strafbare Handlung angesehen werden. Damit entf~llt aber 

für die Bundesregierung die Möglichkeit, die dem Ersuchen entsprechenden Schritte 

bei der Regierung 'der Bundesrepublik Deutschland sowie bei der Regierung der 

Ve~ein1gten Sta.aten in dieser Angelegenheit tu unternehmen, abgesehen davon, 

dass auoh laut Völ~errechtes keine Basis gegeben ist, um. bei dieser L.age der 

Dinge einen Sohritt in der Verlangten Riohtung zu tun. 
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